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1 Einleitung 

1.1  Anlass und Gegenstand der Umweltprüfung  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist  für die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Marsberg eine Umweltprüfung durchzuführen;  ihr Ergebnis  is t in  einem Umwelt-

bericht nach § 2a Satz 2 Nr.  2 BauGB darzustel len.  Die FNP -Änderung wird im Paral-

lelverfahren nach § 8 Abs.  3 BauGB zur Aufs tel lung des Bebauungsplans Nr.  10 „Ge -

werbegebiet Auf  der Haide“ durchgeführ t und dient der Hers tel lung des Entwicklungs-

gebots  nach § 8 Abs. 2 BauGB.  

Gegenstand der 81.  FNP-Änderung ist  die Darstellung einer Grünf läche mit  überla -

gernder Versorgungsf läche östl ich  der Straße „Zur Heide“ im Stadttei l  G iershagen.  

Die Fläche dient der Regenwasserrückhaltung und -vers ickerung,  der Löschwasser-

bereitstel lung (unterirdischer Löschwassertank),  der Errichtung einer Trafostation so-

wie der An lage einer extens iv  bewir tschafteten Wiesenf läche .  Durch die Anpassung 

der Abgrenzung der gewerbl ichen Bauf lächen und der Flächen für die Landwir tschaft 

werden keine Eingri ffe in  Natur und Landschaft  ausgelöst,  weshalb diese keine geson-

der te Betrachtung erfahren.  

1.2  Abschichtung nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB  

Gemäß § 2 Abs.  4 Satz 5 BauGB kann die Umweltprü fung eines Bau leitplans  auf zu-

sät zl iche oder andere erhebl iche Umweltauswirkungen beschränkt werden,  wenn die 

Umweltprüfung in einem Aufstel lungsverfahren für einen Bauleitplan bereits  auf  einer 

anderen Planungsebene durchgeführ t  wurde.  Da der Bebauungsplan Nr.  10 „Gewer-

begebiet  Auf der Haide“ im Paral lelverfahren aufgestel lt  wird und dessen Umweltbe -

richt die vorauss ichtl ichen erhebl ichen Umweltauswirkungen des Vorhabens umfas-

send ermit telt  und bewertet,  wird der vorliegende Umweltbericht zur FNP -Änderung 

im Wege der Absch ichtung auf  die Darstel lungsebene des Flächennutzungsplans be -

schränkt.  

Die s tandor t - und vorhabenbezogenen Detai lprü fungen –  insbesondere die schutzgut-

bezogenen Wirkungsanalysen,  die artenschutzrecht l iche Prüfung,  die Natura -2000-

Vorprüfung, die Eingrif fsregelung sowie die Beschreibung der Vermeidungs -,  Minde-

rungs-,  CEF- und Ausgleichsmaßnahmen –  s ind dem Umweltbericht zum Bebauungs-

plan Nr.  10 zu entnehmen.  Der vorl iegende Bericht beschränkt s ich auf  die zusam-

menfassende Darstel lung der Umweltauswirkungen auf  der übergeordneten FNP -

Ebene. 

Die 81.  FNP-Änderung beschränkt s ich auf  die Darstel lung einer Grünf läche mit  über-

lagernder Versorgungsf läche;  s ie begründet keine über den Bebauungsplan Nr.  10 

h inausgehenden bau l ichen Nutzungen,  Verkehrserschl ießungen oder Emiss ionsquel-

len.  Zusätzl iche oder andere erhebl iche Umweltauswirkungen,  die n icht bereits  im Um-

weltbericht zum Bebauungsplan Nr.  10 erfasst und bewer tet  werden,  s ind mit  der FNP -

Änderung nicht verbunden. Die Voraussetzungen für die Absch ichtung nach § 2 Abs. 

4 Satz 5 BauGB s ind damit  e rfü l l t.  
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1.3  Untersuchungsrahmen und Methodik  

Der räumliche Untersuchungsrahmen umfasst den Änderungsbereich der 81. FNP -Än-

derung öst l ich  der Straße „Zur Heide"  sowie die unmittelbar angrenzenden Flächen.  

Die Bewer tung der Umweltauswirkungen erfo lgt  qual i tat iv  auf  der Grundlage der im 

Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 10 ermittelten Daten und Fachgutachten,  ins-

besondere des Artenschutzbeitrags, der Natura -2000-Vorprüfung,  des geotechn i -

schen Gutachtens mit  al t las tentechn ischer Bewer tung sowie der Biotopwertbi lanz 

nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsaue rlandkreises. Die Gl iederung orient iert  

s ich an An lage 1 zum BauGB. Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 

der Angaben im Sinne der An lage 1 Nr.  3a BauGB sind n icht aufgetreten,  da die erfor-

derl ichen Datengrundlagen aus dem paral lelen Aufstel lu ngsverfahren zum Bebauungs-

plan Nr.  10 vol ls tändig vorl iegen. Verbleibende Kenntn is lücken bestehen n icht.  

1.4  Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplänen:  

Für die Umweltprü fung der 81. FNP -Änderung s ind insbesondere fo lgende Umwelt-

schutzziele maßgebl ich:  Die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs.  2 Satz 1 BauGB ver-

pf l ichtet  zu einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden;  ie Dar-

s tel lung als  Grünf läche mit  extensiver Wiesennutzung entspricht diesem Ziel,  da eine 

vo l ls tändige Vers iegelung ausgeschlossen und die bisherige Grün landnutzung in  eine 

öko logisch höherwer t ige Bewirtschaftungsform überführt  wird.  Der wasserrecht liche 

Grundsatz der dezentralen Regenwasserbewir tschaftung (§ 55 Abs.  2 WHG) wird 

durch die Vers ickerungsan lage unmit telbar umgesetzt.  Das Versch lechterungsverbot 

der Wasserrahmenricht lin ie (§ 27 WHG) ist  gewahr t, da die kontro l l ierte Vers ickerung 

über eine belebte Bodenzone keine Versch lechterung des Grundwasserkörpers erwar-

ten lässt. Der Landschaftsplan der Stadt Marsberg formul ier t  für den Änderungsbe -

reich das Entwicklungsziel  „Pf lege und Entwicklung der Or tsränder"  und weis t die Flä -

che als Teil  des Landschaftsschutzgebiets  „Freif lächen um Giershagen" aus; die Dar-

s tel lung als  extens iv  bewir tschaftete Grünf läche steht mit dem Schutzzweck der Of-

fenhaltung und verträgl ichen Ortsrandgestaltung im Einklang . Der Regionalplan Arns-

berg stel lt  den Bereich als  „Al lgemeine Freiraum - und Agrarbereiche" mit  Überlage -

rung als  „Bereich für den Schutz der Landschaft  und landschaftsorient ierte Erholung 

(BSLE)" dar;  die Freiraumfunkt ion bleibt  durch die Grünf lächendarste llung gewahr t.  

D ie Kl imaschutzklausel nach § 1a Abs.  5 BauGB wird durch die Verbindung de r Grün-

f läche mit  der im Bebauungsplan Nr.  10 fes tgesetzten Photovo ltaikpf l icht auf  Dachf lä -

chen berücks icht igt.  

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umwelt-

auswirkungen 

2.1  Schutzgut Boden und Fläche  

Der Änderungsbereich wird derzeit  als  mäßig intens iv  genutztes  Grün land bewir tschaf-

tet.  D ie FNP-Änderung s ieht die Darstel lung als  Grünf läche mit  überlagernder Versor-

gungsf läche vor.  Im Vergleich zur bisherigen mäßig in tens iven Grün landnutzung wird 

die Fläche künftig als  extens ive Wiese ohne Düngung und Pf lanzenschutzmit tel  be -

wir tschaftet.  Die Eingrif fe in  das  Schutzgut Boden beschränken sich auf die Gelände -

model l ierung für die Vers ickerungsmulde,  die Errichtung und Überdeckung des 
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unterirdischen Löschwassertanks sowie eine kleinf läch ige Vers iegelung für die Tra-

fostat ion.  Eine vo l ls tändige Vers iegelung der Grünf läche f indet n icht s tat t.  

Die Umstellung der bisherigen mäßig in tens iven Grün landnutzung auf eine extens ive 

Wiesenbewirtschaftung stel lt  h ins icht l ich der Bodenfunkt ionen eine Verbesserung dar,  

da der Einsat z von Düngemit teln und Pf lanzenschutzmitteln entfäl l t und die Boden-

struktur durch den Verzicht auf  Umbruch langfris tig s tabi l is ier t wird .  Die bau l ichen 

Eingrif fe werden durch die Gesamtkompensat ion des Bebauungsplans Nr.  10 mitüber-

nommen. Im Ergebnis  s ind auf  FNP -Ebene keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltaus-

wirkungen auf  das  Schu tzgut Fläche und Boden zu erwarten.  

2.2  Schutzgut Pf lanzen, Tiere und biologische Vielfalt  

Die FNP-Änderungsf läche wird derzeit  als mäßig intens iv  genutztes  Grünland bewir t-

schaftet  und weis t  eine eingeschränkte Artenv iel falt  auf . D ie künft ige Darstellung als 

extens iv  bewir tschaftete Grünf läche führ t  zu  einer öko logischen Aufwertung:  Die ex-

tensive Wiesennutzung ohne Düngung und Pf lanzenschutzmittel verbessert  die Habi -

tatqual i tät  für Insekten, Bodenorgan ismen und Offen landvögel gegenüber dem derzei -

t igen Zustand.  Potenzielle ar tenschutzrecht l iche Konf l ikte –  insbesondere h ins icht l ich 

der Feldlerche als  Bodenbrüter und versch iedener Fledermausar ten als  Nahrungs-

gäste – werden im Artenschutzbeitrag und im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.  

10 absch ließend geprüft .  

Die Natura -2000-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis,  dass  erhebl iche Beeinträcht i-

gungen der Erhaltungsziele des FFH -Gebiets „Gewässersystem Diemel und Hoppecke“ 

und des Vogelschutzgebiets  „Diemel - und Hoppecketal  mit angrenzenden Wäldern“ bei 

Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen ausgesch lossen werden können.  Auf  der 

FNP-Änderungsf läche selbst werden durch die Darstellung als  Grünf läche keine ar-

tenschutzrecht l ichen Verbots tatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst:  D ie Exten-

s iv ierung der bestehenden Grün landnutzung erhält  die Offen landeignung für Boden-

brüter und verbesser t durch den Verzicht auf  Düngung und Pf lanzenschutzmit tel  die 

Habitatqual ität für Insekten und Bodenorgan ismen.  Die mit  der Errichtung der Vers i -

ckerungsmulde,  des  Löschwasser tanks und der Trafostat ion verbundenen Baumaß-

nahmen s ind zeit l ich und räumlich eng begrenzt;  durch eine Baufeldfreimachung au-

ßerhalb der Brut - und Setzzeit  (01.  Oktober bis  28. Februar) werden baubedingte Tö-

tungs- und Störungsris iken vermieden.  Diese Vermeidungsmaßnahme wird im Bebau-

ungsplan Nr.  10 fes tgesetzt  und gi l t  g leichermaßen für den FNP -Änderungsbereich.  Im 

Ergebnis  s ind auf  FNP -Ebene keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltauswirkungen auf  

das  Schutzgut Pf lanzen,  Tiere und bio logische Viel fal t  zu erwar ten.  

2.3  Schutzgut Wasser  

Der Änderungsbereich l iegt auf  der kars tgeprägten Marsberger Hochf läche mit  kalk - 

und dolomitreichen Zechstein - und Buntsandsteinen.  Innerhalb des Änderungsbe -

reichs  bef inden sich keine oberirdischen Fl ießgewässer;  der nächstgelegene Vorf luter 

is t  der etwa 150 Meter nördlich verlaufende Silberbach.  Das Gebiet  l iegt außerhalb 

fes tgesetzter Trinkwasser- oder Hei lquellenschutzgebiete;  das  geotechn ische Gutach-

ten weis t  keine Prüfwer tüberschreitungen für den Wirkungspfad Boden –Grundwasser 

auf. D ie Darstellung als  Grünf läche mit  Vers ickerungsfunktion dient der Umsetzung 

des wasserrecht l ichen Grundsatzes  der dezentralen Regenwasserbewir tschaftung (§ 

55 Abs.  2 WHG).  Die Vers ickerungsan lage leitet das  N iedersch lagswasser des ca. 
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4,25 Hektar großen Plangebiets  or tsnah und kontro ll ier t  dem Untergrund zu;  Abf luss-

spit zen bei Starkregenereign issen werden wirksam gekappt.  Das geotechn ische Gut-

achten belegt die Eignung des Standorts  für eine f lächenhafte Vers ickerung.  

Die FNP-Darstel lung dient damit  den Belangen des Gewässerschutzes  und der Stark-

regenvorsorge (§ 1 Abs.  6 Nr.  7 li t.  a BauGB) in  besonderem Maße.  Erhebliche nach-

tei l ige Auswirkungen auf  das Schutzgut Wasser s ind n icht zu erwar ten.  

2.4  Schutzgut Luft und Klima  

Der Änderungsbereich l iegt auf der o ffenen,  landwirtschaftl ich  geprägten Marsberger 

Hochf läche,  die aufgrund ihrer topograph ischen Lage und geringen Bebauungsdichte 

eine gute Durch lüf tung und Kaltlu f tbi ldung ermögl icht. Besondere s tadtklimat ische 

Ausgleichsräume oder überregional bedeutsame Kalt luf t leitbahnen s ind für den Ände-

rungsbereich n icht ausgewiesen; die kl imat ische Bedeutung ist  vor al lem lokaler Natur. 

D ie An lage einer Wiesenf läche mit  Versickerungsfunkt ion wirkt  s ich pos it iv  auf  das  

Lokalkl ima aus: Verdunstungsküh lung, Frisch lu ftbi ldung und Staubbindung mildern die 

durch die angrenzende Gewerbef läche bedingten Aufheizeffekte.   D ie FNP-Änderung 

selbst löst  keine zusätzl ichen Luftschadstof f - oder Treibhausgasemiss ionen aus.  Die 

im Bebauungsplan Nr.  10 fes tgesetzte Pf l icht zur Nutzung von mindestens 50 Prozent 

der geeigneten Dachf lächen für Photovoltaik unters tüt zt  die Kl imaschutz ziele des 

Hochsauerlandkreises  und der Stadt Marsberg.  

Im Ergebnis  s ind auf FNP -Ebene keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltauswirkungen 

auf  das Schutzgut Luft  und Klima zu erwarten.  

2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild  

Der Änderungsbereich l iegt im Landschaftsschutzgebiet  „Frei f lächen um G iershagen“.  

Die Darstellung als  Grünf läche steht dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets 

(Offenhaltung,  landwir tschaft l iche Nutzung, ver trägl icher Or tsrand) nicht entgegen;  

die Wiesennutzung fügt s ich in  das  landschaftsplanerische Ziel  ein.  Die überlagernde 

Versorgungsf läche beeinträcht igt  den Freiraum - und LSG -Schutzzweck nur in  dem 

techn isch unvermeidl ichen Maß:  Der Löschwasser tank wird unterirdisch errichtet,  die 

Vers ickerungsmulde naturnah gestaltet , die Trafostat ion entlang der vorhandenen 

Straße angeordnet.  

Erhebl iche nachtei l ige Auswirkungen auf  das  Schutzgut Landschaft  s ind auf  FNP -

Ebene n icht zu  erwar ten.  

2.6  Schutzgut Mensch 

Die FNP-Änderung begründet keine zusätzl ichen Lärm -, Licht- oder Verkehrs immiss i-

onen, da die Grünf läche n icht für eine baul iche Nutzung vorgesehen ist . D ie Wiesen-

f läche erhält den v isuel l wirksamen Freiraum zwischen Gewerbegebiet und offener 

Feldf lur und t rägt durch die Vers ickerungsan lage zur Starkregenvorsorge bei,  was mit-

telbar auch dem Schutz der angrenzenden Wohnbevölkerung dient.  

Im Ergebnis  s ind auf FNP -Ebene keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltauswirkungen 

auf  das Schutzgut Mensch zu erwar ten.  

  



Be grü n du n g 

z u r  81 .  Än de ru n g  de s  F lä che nn u tz un gsp la n e s , S ta d t te i l  G ie rsh a gen  

 

 

- 5 - 

2.7  Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Im Änderungsbereich bef inden sich nach Auskunft  der zuständigen Fachbehörden 

keine eingetragenen Bau -, Boden- oder Naturdenkmäler.  Ku lturh istorische Rel ikte sind 

n icht bekannt.  Die Einschränkung der landwir tschaft l ichen Nutzbarkeit  als Sachgut 

wird durch die öko logische Aufwer tung zu einer extens iv bewirtschafteten Wiese tei l -

weise kompens ier t.  Erhebliche nachtei l ige Auswirkungen s ind nicht zu  erwarten.  

2.8  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden auf  FNP -Ebene überwie -

gend pos it iv  bewertet: D ie künftige extens ive Wiesenf läche verbesser t gleichzeit ig die 

Bodenfunktionen (Wegfal l  des Dünge - und Pf lanzenschutzmit teleinsat zes), den Was-

serhaushalt  (Vers ickerung, Grundwasserneubi ldung),  das  Lokalkl ima (Verdunstungs-

küh lung), die bio logische Viel falt  ( Insekten, Bodenorgan ismen) und das Landschafts -

bi ld (Offenhaltung). Kumulat ive negat ive Wechselwirkungen sind bei der vorgesehenen 

Darstel lung n icht erken nbar.  Für die detai l l ierte Analyse der Wechselwirkungen im Ge -

samtplangebiet  wird auf  den Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.  10 verwiesen.  

3 Maßnahmen und Monitoring 

3.1  Vermeidungs-, Minderungs - und Ausgleichsmaßnahmen  

Die Vermeidungs -,  Minderungs -,  CEF- und Ausgleichsmaßnahmen werden vol ls tändig 

und absch l ießend im Umweltbericht und im Festsetzungskatalog des Bebauungsplans 

Nr.  10 dokument ier t.  Auf  FNP -Ebene is t  fes tzuhalten,  dass  die Darstel lung als  Grün-

f läche mit  extens iver Wiesennutzung selbst bereits  eine Vermeidungsmaßnahme dar-

s tel l t,  da s ie eine vo l ls tändige Überplanung mit bebaubaren Grundstücken dauerhaft  

aussch ließt.  

Die Eingrif fs regelung wird gemäß § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m.  § 18 BNatSchG auf der 

Ebene des Bebauungsplans Nr. 10 absch ließend abgearbeitet. D ie innerhalb des FNP -

Änderungsbereichs  verursachten geringfügigen Eingrif fe (Geländemodel l ierung,  

Löschwasser tank, Trafostation) sind quant i tat iv  durch die Gesamtkompensat ion (ex-

terne Ausgleichs f läche im Naturschutzgebiet  „Gl indetal“,  B iotopwer t zuwachs 59.136 

Punkte) überabgedeckt.  

3.2  Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)  

Die Überwachung der mit  der Planung verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen 

erfo lgt im Rahmen der im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 10 dargestell ten Mo-

n itoringmaßnahmen.  H ierzu gehören insbesondere die fachgutachterl iche Überwa-

chung der CEF-Maßnahmen für die Feldlerche,  die Kontro l le der Ausgleichsmaßnah-

men im Naturschutzgebiet  „Gl indetal“ sowie die bau - und umweltfach l iche Begleitung 

der Bauarbeiten.  Zusätzliche,  über den Bebauungsplan h inausgehende Monitoring -

maßnahmen s ind für die FNP -Änderung nicht erforderl ich.  
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4 In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten  

Die Standor twahl für die Versorgungsf läche öst l ich  der Straße „Zur Heide“ is t  durch 

die techn ischen Anforderungen der Vers ickerungsan lage und der Löschwasserbereit-

s tel lung best immt.  Das geotechnische Gutachten belegt die Eignung des Standor ts  

h ins ichtl ich  Durch läss igkeit  und Rein igungsvermögen des Bodens.  Alternativs tandorte 

innerhalb des Bebauungsplangebiets scheiden aus sach l ichen Gründen (Gefäl lever-

hältn isse,  Durch läss igkeitsbeiwerte,  Nähe zum Einzugsgebiet) aus.  Die Nul lvariante 

(Beibehaltung der Ackernutzung) würde die Herstel lung der Entwicklungsgrundlage  

für den Bebauungsplan Nr.  10 verh indern und die Umsetzung des wasserrecht l ich  ge -

botenen Vers ickerungskonzepts  aussch l ießen.  Eine ver t ief te Alternat ivenprüfung is t 

dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.  10 zu entnehmen.  

5 Zusammenfassende Bewertung 

Die 81.  Änderung des Flächennutzungsplanes beschränkt sich auf  die Darstel lung ei -

ner Grünf läche mit  überlagernder Versorgungsf läche öst lich  der Straße „Zur Heide“.  

Die Umweltauswirkungen der FNP -Änderung s ind auf  der Darstel lungsebene gering: 

Die Extens iv ierung der bestehenden Grün landnutzung zu einer Wiese ohne Düngung 

und Pf lanzenschutzmit tel  stel lt  öko logisch eine Verbesserung dar ;  die überlagernde 

Versorgungsf läche führ t ledigl ich  zu geringfügigen, punktuel len Eingrif fen (Gelände -

model l ierung, unterirdis cher Löschwasser tank, Trafostat ion), die durch die Gesamt-

kompensat ion des Bebauungsplans Nr. 10 überabgedeckt s ind.  

Die Vers ickerungsan lage dient dem Gewässerschutz und der Starkregenvorsorge, die 

extens iv bewir tschaftete Wiese verbesser t Bodenfunkt ionen,  Lokalkl ima und biologi -

sche Vielfal t.  Erhebliche nachtei lige Umweltauswirkungen im Sinne eines Planungs-

h indern isses  s ind auf  FNP -Ebene nicht erkennbar.  Für die s tandor t - und vorhabenbe -

zogenen Detailprü fungen wird auf  den Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.  10 „Ge -

werbegebiet Auf  der Haide“ ve rwiesen.  

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Die Stadt Marsberg änder t  ihren Flächennutzungsplan,  um eine bisher als  Fläche für 

die Landwir tschaft  dargestel lte Grün landf läche östl ich  der Straße „Zur Heide"  in 

G iershagen künft ig als  Grünf läche mit  techn ischer Versorgungsfunkt ion darzustel len.  

Auf dieser Fläche so l len eine An lage zur Vers ickerung von Regenwasser, ein  unterir-

discher Löschwassertank und eine Trafostat ion errichtet werden; die rest l iche Fläche 

wird als  extens ive Wiese ohne Düngung und Pf lanzenschutzmit tel  bewir tschaftet . 

Für die Umwelt  hat diese Änderung überwiegend pos it ive Wirkungen:  Statt  der bishe -

rigen Grün landnutzung mit  Düngung ents teht eine extens iv  bewir tschaftete Wiesenf lä -

che ohne Dünge - und Pf lanzenschutzmittel,  die Insekten und Bodenlebewesen besse-

ren Lebensraum bietet,  den Boden schont,  das  Kleinklima verbesser t  und den offen en 

Landschaftscharakter erhält .  Die Versickerungsan lage sammelt  das  Regenwasser des 

geplanten Gewerbegebiets,  hält  es  bei Starkregen zurück und lei tet es  kontrol l ier t  in 

den Boden ein  –  das schützt  die Gewässer und verringer t die Hochwassergefahr.  

Die wenigen bau l ichen Eingri ffe (Mulde,  Tank,  Trafostation) s ind kleinf läch ig und wer-

den durch die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplans Nr.  10 
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„Gewerbegebiet  Auf der Haide“ mit abgedeckt.  Insgesamt kommt die Umweltprü fung 

zu dem Ergebnis ,  dass  die FNP -Änderung keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltaus-

wirkungen verursacht.  
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